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 Evidenz der Stammdaten

öffentliche Realakzidenz in der Offenbarung zum Mensch Sein, 

als die geistige Eigenschaft von Gottes Allmacht, Seines unsterblichen Geistes, das ewige Erbe Unserer Propheten, welcher durch den Glauben ewig lebt, von der objektiven Materie/Substanz, den akzidentiellen Formen von Quantität, Qualität, Relation, Zeitbestimmung, Ort(s)bestimmung, Tätigkeit, Leiden, Lage und Besitz unabhängig de facto und de jure lebender Mensch!

Der lebendige Mensch ist als Menschen Sohn Inhaber der tatsächlichen Gewalt realer Akzidenzien und ist kein gemalter Mensch in der Fiktion(s)- oder Funktions(s)theorie des Personal.

dispotivrechtliche Völkerrecht(s)verpflichtungen
aus Art. 132, 142 genfer Konvention zum Schutz von Zivilpersonen

Art. 73 UN-Charta, Präambel, Art. 1-4, 25, 139-140 GG
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Der Wahrheit und der Klarheit dient die öffentliche Realakzidenz in der Offenbarung zum Mensch Sein, als  Grundlage eines gemeinsamen Verständniß für einen freundlichen, friedvollen, liebevollen Umgang zwischen Mir und Uns Menschen Söhnen. Die gemeinsame Grundlage ist unverzichtbar für jede Art von wirksamer Recht(s)aktion.

Die fiktionalen Person(en), die zur Verletzung Meiner Rechte als Verwalter willkürlich geschaffen wurden, von denen Ich glauben sollte, Ich sei identisch mit den gemalten oder gedachten Menschen, sind nichtig.  Es gibt und gab keinen rechtlich gültigen Personenstand unter Willkür, denn Willkür ist im öffentlichen Recht verboten.

Das Sachenrecht gehört den Menschen, so wie es im Schöpferbund bestimmt ist. 

Ich diene der Wahrheit ohne Vorbehalt in der Garantenpflicht im Schöpferbund. Die Feststellung dieser Tatsache läßt keinen Raum für Interpretationen.

Meine Muttersprache ist die deutsche Sprache als lebendige Sprache der Menschen, die in dieser Sprachregion leben. Andere Sprachen als diese lebendige Sprache des Volkes (z.B. Handel(s)- oder Vertrag(s)sprache, Kommerzsprache oder Kirchensprache) spreche und verstehe ich nicht. Ich Selbst erkenne mich als Mensch. Ich gehorche allein dem Gesetz des höchsten Schöpfer.
Ich erkenne die Gemeinschaft der Menschen an, aus dem die globalen Gebiet(s)körperschaften des originären Recht am 22.11.2009 gegründet wurden. Sie werden beauftragt, Meine Interessen als Mensch wahrzunehmen, denn Meine Rechte als Mensch sind unverletzlich, unveräußerlich, nicht verhandelbar und somit nicht zur Vertretung übertragbar.

Die originären und globalen Nichtregierung-Hilfsorganisationen des Internationalen Zentrum für Menschenrechte [IZMR] und des Zentralrat Europäischer Bürger [ZEB], der natürlich-freien Menschen, wurden verfassunggemäß aus dem vorkonstitutionell-zitierten Grundrecht als öffentlich-prärogative und originär-moralische Nichtregierungsorganisationen nach BGB rechtmäßig und urkund(s)gemäß nach Art. 140 GG am 22.11.2009 unabhängig aus der Gemeinschaft der Menschen gemäß Schöpferbund, Natur- und Völkerrecht gegründet (Notar Johst Matthies, Tostedt, Urkunde 113 (ICHR) und 114 (ZEB) aus 2009) und sind in der Bundesrepublik eine globale Nichtregierungorganisation für den heiligen Auftrag des Menschseins (Art. 132, 142 genfer Konvention zum Schutz von Zivilpersonen analog Art. 73 UN-Charta). 

Glaubenverbände in der Bundesrepublik sind nicht eintragung, sondern anerkennungpflichtig (analog Art. 73 UN-Charta, Art. 142 genfer Konvention zum Schutz von Zivilpersonen), denn Recht ist form- und normlos (§ 112 BPersVG). Die Verfassung(s)organe der Bundesrepublik haben die öffentlichen Gründungurkunden mit Datum vom 15.12.2009 in beurkundeter Form der  globalen Nichtregierung-Hilfsorganisationen durch einen Notar erhalten. Die Organe der Bundesrepublik haben die Gründung, den Beitritt zum Grundgesetz und somit die Legitimation und Legalisation nicht bestritten.
Eine Völkerrechtorganisation ist ein Rechtträger im Völkerrecht, also ein Träger von völkerrechtlichen Rechten und Pflichten, dessen Verhalten unmittelbar durch das Völkerrecht geregelt wird. Nach den Institutionen des römischen Recht(s) ergibt sich, daß das Recht des Staates oder des Gesetzes solche Körperschaften nicht macht und fingiert, sondern natürlich und originär vorfindet. Recht wa(h)r immer da!

Die Körperschaft(s)rechte werden nicht verliehen, sondern unter Kontrahierung(s)zwang erkannt (Institutionen und Geschichte des römischen Rechts, Band I, Emil Kuntze). Ein neues Völkerrecht(s)subjekt erwirbt seine Völkerrecht(s)persönlichkeit unabhängig von seiner Anerkennung oder Nichtanerkennung durch die bloße Tatsache seines Entstehen(s). Die in der Anerkennung liegende Feststellung, daß das Völkerrecht(s)subjekt entstanden sei, ist nur deklatorischer Natur (OVG Münster, 14.02.1989 Verfahren: 18A 858/87 in NVwZ 1989, 790 (ZaöRV 51 [1991], 191).
Eine Sonderstellung nehmen die glauben(s)rechtlichen Personal- und Verband(s)körperschaften des öffentlichen Recht ein. Sie haben Körperschaft(s)status im Sinne des Art. 140 GG in Verbindung mit Art 137, 138  WRV, sind jedoch nichtstaatlich. Aus ihrem glaubengemeinschaftlichen Selbstbestimmung(s)recht in Bezug auf ihre eigenen inneren Angelegenheiten folgt originäre, nicht vom Staat abgeleitete öffentliche Gewalt (BVerfGE 18, 385 (386 f.); BVerfGE 30, 415 (428); BVerfGE 42, 312 (321 f.). Glauben(s)verbände sind nicht eintragung, sondern anerkennungpflichtig. Die von Verfassung wegen garantierten Korporation(s)rechte sind 

Dienstherrenfähigkeit

Organisation(s)gewalt

Rechtsetzung(s)gewalt

Parochialrecht

öffentliches Sachenrecht

Besteuerung(s)recht

Insolvenzunfähigkeit

Ich der Mensch, 

Wir die Gemeinschaft als moralisches Volk im Vertrag des Schöpferbund.

Grund Unseres heiligen Auftrag nach Art. 73 UN-Charta  ist der Übergang vom Menschwerden ins Menschsein, wobei die Gewahrsam(s)staaten Uns aufs Äußerste ohne Widerspruch zu fördern haben, so der Vertrag. 

Zur Feststellung von Rubrum, Recht(s)wahl und Gericht(s)stand für den Menschen ist die Bestimmung der Realakzidenz für die Abgrenzung von der Form der Norm im profanen Unrecht durch Gesetz von Bedeutung. Privatrecht und Willkür ist im öffentlichen Recht verboten.

· Im öffentlichen Recht gibt es keine Privatautonomie von Gesellschaften.

· Die Form der Norm bestimmt den Geltung(s)bereich des Recht oder des Gesetzes.

· Von der Form der Norm ist Recht(s)wahl und Gericht(s)stand abhängig.

Der Mensch ist keine Person!

Nach den Meldegesetzen der Länder gilt die Befreiung von der Meldepflicht gemäß

§ 22 Meldegesetz für das Land Baden-Württemberg  vom 23.02.1996

Art. 21 Meldegesetz für den Freistaat Bayern vom 08.12.2006

§ 19 Meldegesetz für das Land Berlin von 1985- 07.09.2006

§ 21 Meldegesetz für das Land Brandenburg vom 17.01.2006

§ 23 Meldegesetz für das Land Bremen vom 01.12.2006

§ 22 Meldegesetz für das Land Hamburg vom 03.09.1996

§ 23 Meldegesetz für das Land Hessen vom10.03.2006

§ 23 Meldegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 30.01.2007

§ 15 Meldegesetz für das Land Niedersachsen vom 25.01.1998

§ 23 Meldegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 16.09.1997

§ 23 Meldegesetz für das Land Rheinland-Pfalz vom 22.12.1982

§ 23 Meldegesetz für das Saarland vom 08.12.2006

§ 17 Meldegesetz für das Land Sachsen vom 04.07.2006

§ 15 Meldegesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 11.08.2004

§ 17 Meldegesetz für das Land Schleswig-Holstein vom 24.06.2004

§ 21 Meldegesetz für das Land Thüringen vom 26.10.2006

für Personen, für die diese Befreiung in völkerrechtlichen Übereinkünften festgelegt ist. Die Befreiung von Exodus nach Genesis ist Naturrecht. Im Naturrecht darf kein Zwang ausgeübt werden, denn Willkür ist verboten.

Unserem Glauben im Schöpferbund ist es untersagt, dem juristischen Personalkult zu folgen, weil Wir daran nicht glauben. Das "jura singulorum", die Rechte der einzelnen Menschen als individuelles, unverletzliches und unveräußerliches Freiheit(s)recht ist nicht verhandelbar. Liegt "jura singulorum" vor, kann eine Gesellschaft des Personalgötzenkults nicht in demokratischer Abstimmung den Inhaber dieser Rechte überstimmen. 

Der Inhaber des "jura singulorum", der Mensch, ist  frei in seiner Entscheidung, da Er als Mensch Inhaber der tatsächlichen Gewalt auf Erden in der Welt ist.

Um die verrückten juristischen Personen in der Bundesrepublik als freie Menschen nach Deutschland auf Erden zu bringen, die sich vertrag(s)gemäß im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, als Mensch zu den unveräußerlichen und unverletzlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Frieden und der Gerechtigkeit in der Welt bekennen, ist für die Detention von Exodus nach Genesis zwingend vorgesehen,  die Verträge der Ewigkeit(s)klausel nach dem Grundgesetz in Art. 116, 139 GG, die heilige Pflicht zur Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus in der Amnestieklausel nach Restitution durchzuführen.

Wir Menschen haben kein System und keine Verfassung zu machen, das Grundgesetz in Frage zu stellen oder zu brechen,  sondern das zugehörige Deutsche Volk in Einheit, Freiheit und Toleranz gemäß Art. 146 GG in die Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zu begleiten.

Denn für das neue Deutsche Volk, im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, ist kein Raum für Nationalsozialismus und Militarismus auf Erden. Gemäß Art. 73 UN-CHARTA hat der Gewahrsamstaat Unsere Pflicht zur Befreiung aus der Bundesrepublik aufs Äußerste widerspruchsfrei zu fördern. Das Schöpfer-, Natur- und Völkerrecht ist bei der Umsetzung von Genesis nach Exodus zu beachten.

Als Menschen sind Wir ein Abbild des Schöpfer und lehnen die Willkür ab, denn  Wir haben einen ewigen Bund, den Vertrag mit dem Schöpfer, nicht mit der privatrechtlich-profanen Aktiengesellschaft Bundesrepublik auf Deutschland, in der die Menschen als Privatpersonen unmündig gehalten werden. Die Unverletzlichkeit Unseres Glauben ist zu gewährleisten.

Jeder Mensch hat die Qual der Wahl, ob sich der Mensch im Theater der griechischen Mythologie des römischen Zirkusunrechtspiels zwang(s)weise aktiv als Sache in einer Aktiengesellschaft vertreten lassen oder sich als Mensch befreien möchte.

Deutschland ist eine Hierokratie, ein Menschenrechtstaat. Das neue Deutsche Volk bekennt sich nach dem Heimatrecht zu den Menschenrechten (Art. 1 (2) GG). Deutschland ist de facto völkerrechtlich ein verbriefter, originärer, bekennender Konfession(s)staat (lateinisch: confessio = „Geständnis, Bekenntnis“) und ist verbrieft im Grundrecht der Bundesrepublik (§ 2 VwVfG).

Deutschland ist eine Hierokratie und keine Demokratie.
Im Verhältnis zwischen den Vertrag(s)staaten, das den Mitgliedern der Haager Konferenz für ausländisches und internationales Privatrecht, für das Personen-, Familien-, Erb- und Sachenrecht gelten soll, ersetzt das Übereinkommen über den internationalen Schutz von Erwachsenen keineswegs das Abkommen über die Entmündigung und gleichartige Fürsorgemaßregeln nach EGBGB der Nationalstaaten.

Unter dem Trust-Vertrag, wie er von Gerichten des Billigkeitsrechts in den Ländern nach Soft Law praktiziert wird, ist dies der Grund von Menschenrechtverletzungen, obwohl ihre Anwendung mit der öffentlichen Ordnung (ordre public) nach deutschem Recht offensichtlich unvereinbar ist (Art. 6 EGBGB), denn die Rechte der Menschen sind nach Hard Law, unveräußerlich, unverletzlich und nicht verhandelbar.
Soft Law ist eine Bezeichnung für nicht recht(s)verbindliche Übereinkünfte, Absicht(s)erklärungen oder Leitlinien, die für natürlich-freie Menschen nicht gelten. Im Gegensatz zum Hard Law, zu dessen Vollzug sich die Völkerrecht(s)subjekte (Narrenattribute)  verbindlich verpflichten, stellt Soft Law eine weniger strenge Selbstbindung dar, da es sich genaugenommen nur bei Hard Law um die Kategorie Law (Recht) handelt.

Für die originär-prärogativen und globale Nichtregierungorganisationen der Gemeinschaft der Menschen gibt es keine territoriale Begrenzung in Art. 1 (2) GG, denn der Glaube, das Recht ist frei. Das Grundrecht im  Grundgesetz bildet den völkerrechtliche Vertrag.  Die originär-prärogativen und globale Nichtregierungorganisationen der Menschen werden vorstaatlich in der Existenz vorausgesetzt. Es gilt gemäß der Laiziät Art. 133 GG der § 2 VwVfG, § 40 VwGO, § 20 GVG anzuwenden. 

Das Meldegesetz ist für unsere zugehörigen und missionierten Menschen nicht gültig und nicht anzuwenden, weil Menschen keine Personen sind (Gen 9,1–13 EU) (Gen 6,18 EU) (Gen 9,9 EU).  

Domicilrecht

Domicilium, Heimat, ist die Wohnung, welche sich jemand in einem gewissen Ort, in der Absicht, immer da zu bleiben, erwählt und genommen hat; sie erfordert hauptsächlich daß jemand willkürlich in einem gewissen Ort, und zwar  in der Absicht dazubleiben wohnt; wann ich daher irgendwo das Bürgerrecht habe, oder der größte Teil meines Vermögens dort befindlich ist ,so folgt daraus noch nicht, daß ich dort mein Domicilium habe, so wie es auch an demjenigen Ort nicht ist, wo ich vielleicht auf eine Zeitlang, z. B. in der Absicht, Wissenschaften zu erlernen, oder eine Prozess-Sache zu betreiben, in Kriegszeiten Sicherheit zu suchen, mich hinbegeben habe....

Leibeigene Leute haben zwar an dem Ort ihrer Wohnung immer ihr Domicilium, aber sie dürfen es niemals ohne die Bewilligung ihres Leibherrn, für welche sie immer etwas gewisses bezahlen müssen, verändern; Nur wenn sie der Religion halber wegziehen wollen, ist der Leibherr verbunden, ihren Abzug gegen Ablösung der Leibeigenschaft geschehen zu lassen. Andere nicht leibeigene Untertanen können nach der Regel ihren Wohnplatz nach belieben verändern, nur müssen sie meistenteils ihr Bürgerrecht aufgeben, und an den meisten Orten das sogenannte Abzugsgeld, welches gewöhnlich der zehnte Teil ihres Vermögens ist, bezahlen. In vielen Länden, jedoch ist die Freiheit der Untertanen, ihr Domicilium zu verändern, durch besondere Gesetze oder Verträge eingeschränkt,

allein niemals dürfen diejenige, welche wegen Mangel der Religionsübung sich von einem Ort wegbegeben wollen, hierin eingeschränkt werden. Dasjenige Domicilium, welches jemand Notwendig nicht nach seiner freien Wahl hat, wird necessarium, das freiwillig erwählte aber voluntarium genannt.

Wir lebendige Menschen sind wahre und vollständige Körper der Gemeinschaft der Menschen, da Wir als Mensch moralisch-vollständige Körper und keine Organe sind. Wir sind als Missionar global-hoheitlich und rechtlich (Art. 137 (3) WRV in der gültigen Fassung des Art. 140 GG in Ewigkeit(s)klausel) im Schöpferbund, im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und dem Menschen tätig.

Fiktion (lat. fictio, „Gestaltung“, „Personifikation“, „Erdichtung“ von fingere „gestalten“, „formen“, „sich ausdenken“) bezeichnet die Schaffung einer eigenen Welt durch Literatur, Film, Malerei oder andere Formen der Darstellung sowie den Umgang mit einer solchen Welt. Bei der Fiktion handelt es sich um eine bedeutende Kulturtechnik, beackern von Mensch zur Person in Flächen als Länder, ins Hirn wichsen durch Usurpation, die in weiten Teilen der Kunst zum Einsatz kommt. 

Zur Erklärung von Fiktion werden in der Literatur- und Kunsttheorie unter anderem fehlender Wahrheit(s)anspruch und mangelnde Übereinstimmung mit der Realität herangezogen. Es gibt viele unterschiedliche Ansätze, Fiktion zu erklären. Eine allgemein akzeptierte Theorie der Fiktion als gemalte Menschen und gemalte Sachen gibt es bis heute nicht.

Als Fiktion bezeichnet die Recht(s)wissenschaft die Anordnung des Gesetzes für Personen gegen das Recht des Menschen, tatsächliche oder rechtliche Umstände als gegeben zu behandeln, obwohl sie in Wirklichkeit nicht vorliegen. Hierbei kann die Fiktion das genaue Gegenteil der tatsächlichen Umstände als rechtlich verbindlich festlegen. Eine Fiktionsentscheidung kann deshalb im Prozeß auch nicht widerlegt oder entkräftet werden, da sie definition(s)gemäß vom tatsächlichen Sachverhalt abweicht. Der Mensch kann nicht eine Person sein, weil eine Person eine Fiktion ist, denn sonst wäre die juristische Person im Umkehrschluß auch ein Mensch. Es gibt keine juristischen Menschen, nur zwang(s)internierte Idioten. 

Das Wort leitet sich daher vom griechischen Idiotes ab und bedeutet Privatperson, die allein wegen fehlender Sachlichkeit weit unter dem Tier und der Sache nicht Wählen dürfen und können. 

Die natürliche Person ist der Schatten des Menschen. Die juristische Person ist der Wind des Schattens und kann den Menschen nicht hören, sehen oder sprechen. Die juristische Person soll Uns Menschen dienen. Es gibt in Wirklichkeit keine Kommunikation und auch keine Übereinstimmung oder Sachzusammenhang zwischen Person und Mensch. 

Wir Menschen tragen als lebendige Prärogative, die aus dem Lateinischen praerogatio „Vorrecht“ stammende Bezeichnung für Vorzug oder Vorrecht in Uns und bedeuten im staat(s)rechtlichen Sinn die ursprünglichen Hoheit(s)akte des Staates. 

Der Personalkult der Fiktionen ist auf den moralischen Menschen nicht anwendbar, denn Recht ist eine geistige Wissenschaft. 

· Der Mensch wird als ganzheitlicher Körper, Seele und Geist frei in Liebe geboren, trägt die schöpferische Botschaft als Grenze auf Erden und alle Rechte in der Welt in sich, nur weil Er Mensch ist. Der Mensch, als Inhaber der tatsächlichen Gewalt auf Erden, ist im Heiligen Auftrag des Schöpferbund im Terminus des Limes als Urheber und begünstigter Walter des Sachenrecht. 

· Terroristen in der Welt werden natürlich nicht geboren oder vorgefunden, sondern von profanen Ideologien gegen den heiligen Auftrag durch Rechtbruch gemacht oder fingiert. Gefährlicher und schädlicher als aller Recht(s)- und Link(s)extremismus zusammen, sind für die Menschheit die von den positivistischen Ideologien durch UN-Rechtextremismus betriebenen Rechtverletzungen am Menschen, denn Positivismus kennt in der Manipulation von Meinungen keine Treu zum Glauben.

Glaubensgesellschaften".... sind ungeachtet ihrer Anerkennung als Körperschaften des öffentlichen Rechts dem Staat in keiner Weise inkorporiert, also auch nicht im weitesten Sinn "staatsmittelbare" Organisationen oder Verwaltungseinrichtungen. Ihre wesentlichen Aufgaben, Befugnisse, Zuständigkeiten sind originäre und nicht vom Staat abgeleitete (BVerfGE 18, 385 [386]; 19, 129 [133 f.]). Sie können also unbeschadet ihrer besonderen Qualität wie der Jedermann dem Staat "gegenüber" stehen, eigene Rechte gegen den Staat geltend machen. Sie sind unter diesem Gesichtspunkt grundrechtsfähig...."
Quelle: BVerfGE 42, 312 - Inkompatibilität/Kirchliches Amt

Damit darf  Ich als Mensch mit eigenem Recht dem Staat gegenüber Meine Rechte ohne Anerkennung geltend machen. Die Bundesrepublik auf Deutschland oder die Länder sind nicht befugt, über die Deutsche Verfassung vom 11.08.1919 zu bestimmen (Art. 133 GG, § 2 VwVfG, § 40 VwGO, § 20 GVG). Im Grundrecht des Grundgesetzes ist in der Präambel und in Art. 1 GG das neue Deutsche Volk der Menschen bestimmt, denn ein Volk definiert sich über den Schöpferbund zum Menschsein.

Die Art. 132, 142 genfer Konvention zum Schutz der Zivilpersonen erlauben Mir in der dispotivrechtlichen Völkerrecht(s)verpflichtung, als zugehöriger Mensch der moralischen Gesellschaft des IZMR und ZEB im Schöpferbund Mich von der Ideologie des Personenkults in Art. 116 GG im Recht(s)stand vom 31.12.1937, als Grund der Inhaftierung legal und legitim über den Schöpferbund der Gemeinschaft der Menschen zu befreien.

Durch die Konvention innerhalb der Gemeinschaft der Menschen habe Ich inzwischen Mein Bekenntnis zum Glauben im Schöpferbund bekräftigt, um als menschlicher Repräsentant so wie es im deutschen Friedenvertrag äquivalent (von lateinisch aequus „gleich“ und valere „gelten, wert sein, bedeuten“) vorausgesetzt wird, um in „Verantwortung vor Gott mit den Menschen“ im Schöpferbund lebendig zu leben. Als ihr Repräsentant bin Ich Mir dieser Pflicht und Unserer gemeinsamen menschlichen Verantwortung vor Gott und auch gegenüber den Menschen selbst bewußt. 

Bedienstete im öffentlichen Sachenrecht „der bestimmten Abgrenzung Republik Deutsch-Österreich“ haben als bedienstete Personen grundlegend Menschen Söhnen, den Repräsentanten des Territoriums, zu gehorchen.

Es gilt der Vertrag. Es wird vermutet, daß jeder, der sich auf Erden aufhält, Kenntnis von den Rechten der Menschen hat. Alle staatlichen kommunalen und sonstigen Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, die Menschen zu erkennen, die Rechte der Menschen einzuhalten und  ihrem Personal sowie der Öffentlichkeit die Gesetze zur Verfügung zu stellen. Im Falle einer Strafverfolgung oder eines gerichtlichen Verfahrens wegen Nichtbeachtung oder Nichtbefolgung des Schöpferbund kann die Verteidigung nicht darauf gestützt werden, daß der amtliche Text von dem Betroffenen nicht verstanden worden ist oder, daß die deutsche Übersetzung ungenau und unvollständig sei. Verfahren und Entscheidungen der Gerichte in gläubigen Angelegenheiten, die ihrer Zuständigkeit entzogen sind, sind nichtig.

In der Naturrechtlehre ist der Mensch die Botschaft der Schöpfung, aus der moralisch eine Gemeinschaft der Menschen entsteht. Recht ist eine geistige Wissenschaft und Ich bekenne Mich zu Meinen Rechten als Mensch durch Meinen Glauben zum Schöpferbund.

Alle Rechte gehen nur vom Schöpfer aus und das Recht ist innwendig in Uns Menschen.

Glaubensfreiheit ist garantiertes, vorstaatlich-prärogatives und öffentlich-originäres Recht (§§ 6-11, 13.14 VStGB, Art. 1 (1), 25, 140 GG, §§81, 92, 102-104a, 105, 130, 167, 220a, 221, 240, 336, 339, 357 ff. StGB - Kontrahierungszwang Art. 40 (2) UN-Resolution 56/83) und kann von einem Staat oder Regierung nicht außer Kraft gesetzt werden (Art. 79 (3), 1 (2) GG, § 2, 43, 44 VwVfG, § 40 VwGO, § 20 GVG in Verbindung mit Art. 27, 81, 97-98, 132 genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten).

Potsdamer Vertrag, III/15
".... Es ist nicht die Absicht der Alliierten, das deutsche Volk zu vernichten oder zu versklaven. Die Alliierten wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, sein Leben auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage von neuem wiederaufzubauen. Wenn die eigene Anstrengungen des deutschen Volkes unablässig auf die Erreichung dieses Zieles gerichtet sein werden, wird es ihm möglich sein, zu gegebener Zeit seinen Platz unter den freien und friedlichen Völkern der Welt einzunehmen....Es ist eine alliierte Kontrolle über das deutsche Wirtschaftslebens zu errichten, jedoch nur in den Grenzen, die notwendig sind:... zur Sicherung der Warenproduktion und der Dienstleistungen, die zur Befriedigung der Bedürfnisse der Besatzungsstreitkräfte und der verpflanzten Personen in Deutschland notwendig sind und die wesentlich sind für die Erhaltung eines mittleren Lebensstandards in Deutschland, der den mittleren Lebensstandard der europäischen Länder nicht übersteigt. (Europäische Länder in diesem Sinne sind alle europäischen Länder mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches und der Sowjetunion)..."
Art. 132 Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten
"... Jede internierte Person soll vom Gewahrsamsstaat freigelassen werden, sobald die Gründe, welche ihre Internierung verursacht haben, nicht mehr bestehen...".

Art. 73 UN-Charta Erklärung über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung
"... Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die Verantwortung für die Verwaltung von Hoheitsgebieten haben oder übernehmen, deren Völker noch nicht die volle Selbstregierung erreicht haben, bekennen sich zu dem Grundsatz, daß die Interessen der Einwohner dieser Hoheitsgebiete Vorrang haben; sie übernehmen als heiligen Auftrag die Verpflichtung, im Rahmen des durch diese Charta errichteten Systems des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit das Wohl dieser Einwohner aufs äußerste zu fördern; zu diesem Zweck verpflichten sie sich...".

Nur aus der Gemeinschaft der Menschen können sich derivate Organe von Gesellschaften 

im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben,

im Bewußtsein der gemeinsamen Errungenschaften

und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen,

gewiß, daß frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht,

und daß die Stärke des Volkes sich mißt am Wohl der Schwachen,

bilden (Art. 1 schweizer Eidgenossenschaft). Das Völkerrecht des freiwerdenden Menschen  ist ein religiöses Recht nach "bona vacantia". Meine evidenze Realakzidenz in der Offenbarung zum Mensch Sein

Eigenschaft -Vorname: Mustafa-Selim  von Amasya

Abstammung:  „Sohn“  lateinisch: filius von Ismet und Meliha
Geschlecht nomen gentile: vom Stammvater Adam

Glauben Hingabe an den Schöpfer
Weltanschauung: Unterwerfung an den Schöpfer
Vermögen: Sürmeli (Nachname Eigenname, Dichtung, Schimpfwort, 

         Person, Sache, Staat, Sach- und Vermögensverwalter)
Postanschrift: Sürmeli Foundation International, Bielfeldtweg 26, D-21682 Stade

Ich glaube an den Schöpferbund, an Mich als Mensch in Einheit, Freiheit und Toleranz zum Mensch Sein, Ich der Menschen Sohn, Wir das Volk der Menschen und nicht an das profane Unrecht der Gesetze von Ideologien. Ich, der Menschen Sohn, ordne Meine Befreiung aus dem irrtümlichen Personalstatus aus folgendem Grund an.

	Subjekte - Arten
	Realität
	Wesen
	Recht

	geistige Menschen
	moralischer Mensch
	Dreifaltig
	Schöpferrecht

	lebendige Tiere
	tierische Sache
	Zweifaltig
	Naturrecht

	lebendige Pflanzen
	pflanzliche Sache
	Zweifaltig
	Naturrecht

	tote Gegenstände
	Sache
	Einfaltig
	Naturrecht

	natürliche Person
	gedachter Mensch
	Fiktion
	Völkerrecht

	juristische Person
	gedachte Sache
	Fiktion
	Völkerrecht


Fiktion (lat. fictio, „Gestaltung“, „Personifikation“, „Erdichtung“ von fingere „gestalten“, „formen“, „sich ausdenken“) bezeichnet die Schaffung einer eigenen Welt durch Literatur, Film, Malerei oder andere Formen der Darstellung sowie den Umgang mit einer solchen Welt. Bei der Fiktion handelt es sich um eine bedeutende Kulturtechnik, beackern von Mensch zur Person in Flächen als Länder, ins Hirn wichsen durch Usurpation,  die in weiten Teilen der Kunst zum Einsatz kommt. 

Zur Erklärung von Fiktion werden in der Literatur- und Kunsttheorie unter anderem fehlender Wahrheit(s)anspruch und mangelnde Übereinstimmung mit der Realität herangezogen. Es gibt viele unterschiedliche Ansätze, Fiktion zu erklären. Eine allgemein akzeptierte Theorie der Fiktion gibt es bis heute nicht.

Als Fiktion bezeichnet die Rechtwissenschaft die Anordnung der Gesetze für Personen gegen das Recht des Menschen, tatsächliche oder rechtliche Umstände als gegeben zu behandeln, obwohl sie in Wirklichkeit nicht vorliegen. Hierbei kann die Fiktion das genaue Gegenteil der tatsächlichen Umstände als rechtlich verbindlich festlegen. Eine Fiktion kann deshalb im Prozeß auch nicht widerlegt oder entkräftet werden, da sie definition(s)gemäß vom tatsächlichen Sachverhalt abweicht. Der Mensch kann nicht eine Person sein, weil eine Person eine Fiktion ist, denn dann wäre die juristische Person im Umkehrschluß auch ein Mensch. Es gibt keine juristischen Menschen, nur zwang(s)internierte Idioten. Das Wort leitet sich vom griechischen Idiotes ab und bedeutet Privatperson. 

Die natürliche Person ist der Schatten des Menschen. Die juristische Person ist der Wind des Schattens und kann den Menschen nicht hören, sehen oder sprechen. Die juristische Person soll Uns Menschen dienen. Es gibt in Wirklichkeit keine Kommunikation und auch keine Übereinstimmung oder Sachzusammenhang zwischen Person und Mensch. Wir Menschen tragen als lebendige Prärogative, die aus dem Lateinischen praerogatio „Vorrecht“ stammende Bezeichnung für Vorzug oder Vorrecht in Uns und das bedeutet im staat(s)rechtlichen Sinn die ursprünglichen Hoheit(s)akte des Staat(es). 

Ich habe erkannt, daß Wir Uns in Einheit, Freiheit und Toleranz als Mensch, in Unserem Glauben wieder gefunden haben, so daß die Gründe der Inhaftierung nach der genfer Konvention entfallen sind. Als unzertrennlicher Körper, Seele und Geist bin ich der Mensch auf Erden in der Welt.

Zur Zeit ist fraglich, ob die genfer Konvention auf Menschen überhaupt anwendbar ist, denn eine Menschengeneration kann nach der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte selbst nach Völkerrecht nicht die kommenden Generationen ihren Gesetzen willkürlich unterwerfen, denn die Gemeinschaft der Menschen ist ein Glaube an den Schöpferbund und keine Religion.

Als Menschen Sohn habe Ich verstanden, daß das Grundgesetz in der Ewigkeit(s)klausel als völkerrechtlicher Vertrag nach dem „postliminium“ der Restitution in der Amnestie umzusetzen ist, wozu auch die Auflösung der Staatsangehörigkeit in Art. 116, 139 GG im Rechtstand vom 31.12.1937 unter der Nazi-Ideologie historisch und pflichtgemäß nach Art. 140, 25, 1(2) GG in Folge des Art. 146 GG in Eigenname des staatlichen Charakters zu erfolgen hat. Durch die Ideologie des Personenkult wird Recht(s)raub an Meinen Rechten und Meiner Familienehre begangen und ist nach Schöpfer- und Naturrecht ausdrücklich verboten.

Völkermord und Mord an Menschen durch Rechtraub

Diebstahl, Raub und Vertragbruch,

Blasphemie und Götzenanbetung,

Unzucht am Leben und Brutalität gegen Tiere

ist in Unserem Glauben der Menschen verboten ((Gen 9,1–13 EU) (Gen 6,18 EU) (Gen 9,9 EU)). Der Mensch wird als ganzheitlicher Körper, Seele und Geist frei in Liebe geboren, trägt die schöpferische Botschaft als Grenze auf Erden und alle Rechte in der Welt in sich, nur weil er Mensch ist. Der Mensch, als Inhaber der tatsächlichen Gewalt auf Erden, ist im heiligen Auftrag des Schöpferbund im Terminus des Limes als Urheber und begünstigter Walter des Sachenrechts.

Als Urheber und begünstigter Walter des Sachenrecht in der Welt kann Ich dem Rechtraub durch Degradierung des Menschen zur Person allein auf Grund Meines Glauben zum Schöpfer und im Schöpferbund nicht zustimmen, denn Ich bin immer Ganzheitlich.

Terroristen in der Welt werden natürlich nicht geboren oder vorgefunden, sondern von profanen Ideologien gegen den heiligen Auftrag durch Recht(s)bruch gemacht oder fingiert. Gefährlicher und schädlicher als aller Recht(s)- und Link(s)extremismus zusammen, sind für die Menschheit die von den positivistischen Ideologien durch Unrecht(s)extremismus betriebenen Menschenrechtverletzungen, denn Positivismus kennt keine Treu zum Glauben. Es ist nach dem ewigen Schöpferbund verboten, den Personenkult auf Menschen anzuwenden.

Zur Zeit bestehen folgende Zustände in der Bundesrepublik durch die Fiktionstheorie:

keine öffentlichen Urkunden, sondern nicht prüfbare Entwürfe,

keine Bindung an Recht und Gesetz, sondern gegen das Völkerrecht nur Willkür,

keine moralischen Beamten unter Recht(s)aufsicht, sondern juristische Bedienstete in Willkür,

keine Bürger mit Hauptwohnsitz, sondern Einwohner in Hauptwohnungen ohne Bürgerrechte 

keine In-, sondern Ausländer ohne Heimatrecht durch fehlend Orts- und Landesindiginat,  

keine echten, sondern unechte Gemeinden als Gebiet(s)körperschaft nach dem Aktiengesetz, 

keine natürlichen, sondern nur juristische Personen (Gleichschaltung(s)- und Aktiengesetz),

keine Staaten mit Bürgern, sondern nur Länder mit juristischen Fiktion(s)agenten,

keine Staat(s)bürger, sondern nur juristische Staatsangehörige,

kein Landesvolk, kein Staat(s)volk, keine Staatsangehörigkeit "Bundesrepublik" und

keine rechtfähigen Körperschaften, sondern nur  geschäft(s)mäßige Privatorgane.

Es ist die Zeit der neuen Stufe der genfer Konvention zum Schutz der Menschen.

Ich, der Menschen Sohn, lehne den Personenkult ab, da der Personenkult gegen den Schöpferbund der Grund für das Leiden und der Tod der Menschen ist und gegen Meinen  Glauben verstößt. Die Rechtverletzungen gegen Menschen, auf Grundlage des profanen UN-Recht der Gesetze von Gewahrsam(s)staaten, basieren auf dem Personenkult. Es ist die ewige Pflicht der Menschen, sich von dem Personkult zu befreien (Art. 139 GG, Art. 53, 107 UN-Charta). 

Nach dem Schöpferbund ist jeder Mensch höherwertiger im Recht als alle Staaten durch Unrecht der profanen Staaten durch Gesetz zusammen, eingeschlossen der Vatikanstaat. Ein Staat ist eine juristische Person, eine gedachte Fiktion, weit unter dem Recht des Tieres oder der Sache, der eine fiktionale Verwaltung ist. Der Personenkult ist ein Totenkult des UN-Recht.

Grund für dieses UN-Recht ist die fehlende Rechtaufsicht der profanen Gesellschaft(s)staaten der Gemeinschaft ist der rechtliche Moralmangel, die durch die originär-prärogativen Nichtregierungorganisationen der Menschen kategorisch aufzwingend einzuhalten sind, weil die 10 Gebote und die 7 Verbote nicht (Gen 9,1–13 EU) (Gen 6,18 EU) (Gen 9,9 EU) umgesetzt worden sind. Dafür ist der Gerichthof der Menschen zuständig.

Ich als Menschen Sohn und Botschaft der Schöpfung auf Erden in der Welt,

erkläre öffentlich,

· es gibt den Schöpfer und Ich glaube, denn Ich bin der Gesandte des Schöpfer im Schöpferbund. Der Mensch wird als ganzheitlicher Körper, Seele und Geist frei in Liebe geboren, trägt die schöpferische Botschaft als Grenze auf Erden und alle Rechte in der Welt in sich, nur weil er Mensch ist. Der Mensch, als Inhaber der tatsächlichen Gewalt auf Erden, ist im Heiligen Auftrag des Schöpferbund im Terminus des Limes als  Urheber und begünstigter Walter des Sachenrechts.

· daß  Ich auf Meine unverletzlichen, unveräußerlichen und nicht verhandelbaren Rechte als Mensch niemals verzichtet habe und Ich niemals darauf verzichten werde.

· daß Ich Mich als Mensch gegenüber der juristischen Fiktion Verwaltungsbehörde zu erkennen gegeben habe und als Botschaft besondere Immunität als Missionar des Schöpferbund vor dem profanen Unrecht grundsätzlich und nicht verhandelbar besitze.

· daß ich keine natürliche oder juristische Person beauftragt habe oder einer Person zustimme, Meine  Rechte als  Inhaber öffentlich oder heimlich  zu besitzen, insbesondere nach dem Vaticanum, denn der Schöpferglaube ist keine Religion und hat keine Vollmacht über Mein Recht. Da Ich Meine Rechte als Mensch kenne, habe Ich Rechte des Menschen.

· daß Ich nach Meinem überpositiven Glauben und Vertrag keine Person sein soll,  sondern  eine Person haben kann.

· Daß Ich als Mensch neben Meinen Rechten auch pflichtgemäß Verantwortung im Schöpferbund gegenüber den Menschen in Einheit, Freiheit und Toleranz trage, peinliches oder affektives Unrecht nicht ausüben werde oder dulde und als Menschen Sohn 

Völkermord und Mord an Menschen,

Diebstahl, Raub und Vertragbruch,

Blasphemie und Götzenanbetung,

Unzucht am Leben und Brutalität gegen Tiere


gegen Mich und im Schöpferbund in der Garentenpflicht nicht dulden kann und darf. 

· daß Ich von der Gemeinschaft der Menschen zum Schöpferglauben nach der Präambel des Grundrecht des Schöpfer und der Schöpfung nicht ausgeschlossen werden darf.

· daß  keine juristische Identität zwischen dem Mensch und  Recht(s)fiktion Person für Mich  besteht und Ich den Personenkult als profanes Unrecht zu Recht ablehne.

· daß Ich Mich in Meinen Rechten im Unrecht nicht vertreten lassen kann, weil ein Organ einer Fiktion oder eine juristische Fiktion im profanen Unrecht des Gesetzes nicht rechtfähig sein kann, da die natürliche Person als Fiktion auch nicht recht-, sondern nur fiktional geschäft(s)fähig ist. Der Mensch kann und darf sich nicht von juristischen Personen fiktional vertreten lassen (Gen 9,1–13 EU) (Gen 6,18 EU) (Gen 9,9 EU), weil der Mensch dadurch rechtlos wird (Rechtraub durch Blasphemie im Personalgötzenkult der Ideologien).

· daß Ich gegenüber der Gesellschaften Gemeinde, Stadt, Land, Staat dem profanen Vertrag „Bund“ nie wissentlich als Kaufmann aufgetreten, Walter der Dinge auf Erden in der Welt nach dem Geschlecht des Menschen gemäß dem Schöpferbund bin und stillschweigende Willenerklärungen ausgeschlossen sind, unabhängig des Handeln als Mensch, Person oder Kaufmann, da die Rechte des Menschen nicht übertragbar sind. Wer nicht um Sein Recht kämpft, hat keine Rechte.
· Ich erkläre als Mensch, daß Ich als Mensch die Staatsangehörigkeit ablehne und auch keine Person oder Sache bin. 
· Ich als Menschen Sohn keine Willkür dulde und auch nicht praktiziere.

·  Ich erkläre in der Zugehörigkeit der Menschen, daß Ich wissentlich keine Funktionen unter dem Rechttitel der erschaffenen Person wahrgenommen oder irgendwelche öffentlich-rechtlichen Dienste ausgeübt habe, da Ich immer fest in der unwidersprochenen Annahme bin, als Mensch zu handeln und dies natürlich auch Mein Wille und Mein Glaube an den Schöpfer ist. Es liegt kein Vertrag(s)bruch vor, noch gibt es einen Schaden oder Geschädigten durch Mich als Mensch, denn alles soll dem Menschen dienen (Präambel des Grundrecht im Grundgesetz).

· die registrierte Person im Nachnamen eine handel(s)rechtliche Körperschaft(s)sache beschreibt, die sich als Körperschaft des öffentlichen Privatrecht(s) aus ROM I, II & III Statut ergibt, für Menschen keine Anwendung findet und durch Unterzeichnung der Geburt(s)dokumente als Treuhand(konto) recht(s)widrig und nichtig gegen den Schöpferbund unbegründet behauptet oder abgeleitet wird. Als Mensch nimmt der Menschen Sohn in diesem Treuhandverhältnis, laut der Geburt(s)urkunde die Rolle des Treugeber und Begünstigten ein, nicht jedoch die des haftbaren oder inhaftierten Treuhänder, der unter den Verordnungen und Reglementierungen des öffentlichen Recht(s) steht. Die Rolle des Treunehmer als Treuhänd(l)er obliegt den Angestellten des öffentlichen Dienstes, es sei denn, Er geht als autorisierter Administrator des Namen(s) zur Abwicklung kommerzieller  Recht(s)geschäfte eine ausdrückliche und freiwillige Identität mit dieser privaten Körperschaft ein. Diese Identität ist jedoch nicht vorauszusetzen, sondern im konkreten Fall zu eruieren. Es ist die irrige Recht(s)annahme oder Recht(s)vermutung, der Beschäftigten des Unternehmens Bund, Staat, Land, Stadt Gemeinde, daß Ich, der Menschen Sohn unter dem Rechttitel gehandelt habe oder handele. Auch dann wären Meine Rechte als Mensch nicht verhandelbar, so daß ein Recht(s)irrtum vorsätzlich durch die Zwang(s)person gegen Meinen Glauben recht- und  sittenwidrig sowie nichtig erzeugt wird und zwar von Anfang an.
· daß alle Rechte und Verpflichtungen, die von Mir  als Mensch bisher und zukünftig begründet oder festgestellt worden sind, in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft sind und bleiben, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Recht(s)vorschriften begründet oder festgestellt worden sind. 
Diese Rechte und Verpflichtungen unterliegen ohne Diskriminierung denselben künftigen gesetzgeberischen, gerichtlichen Verwaltungsmaßnahmen wie gleichartige nach innerstaatlichem Recht begründete oder festgestellte Rechte und Verpflichtungen. 
· Sie bleiben in Kraft, als ob sie aus gültigen, von der Bundesrepublik abgeschlossenen Verträgen und internationalen Abkommen herrühren, weil Gebiet(s)körperschaften, wie der Bund der Staaten und angeschlossenen Ländern, Städten und Gemeinden  als herrschendes Unternehmen sind, sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs als Unternehmen im Sinne des § 15 AktG anzusehen, weil die Erfüllung der Pflichtaufgaben nach Weisungen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz im Stand vom 31.12.1937 nach dem Führerprinzip in unechten Gemeinden  gegen eine  Selbstverwaltung vorliegt, da dort nur Personen als Einwohner profan  und keine Menschen als Bürger originäre wegen dem fehlenden Ort- und Heimatindigenat für Personen verwaltet werden.

Der Mensch darf in Rubrum, Recht(s)wahl und Gericht(s)stand von den Verwaltungsbehörden des Sachenrecht(s) als Sache in den Staaten, unter Vorsatz als Täuschung im Recht(s)verkehr, gegen den Schöpferbund nicht verleumdet werden. Dies ist im Rahmen der Erkenntnis, Restitution und Amnestie zu berücksichtigen und zu berichtigen, denn es würde eine besondere Recht(s)widrigkeit gegen Mich durch die Gewahrsamsstaaten wegen falscher Sachbehandlung als Scheingeschäft, unter Geheimvorbehalt und heimtükisch- arglistiger Täuschung im Recht(s)verkehr durch Verletzung Meiner Menschenwürde wegen Nichtigkeit vorliegen, da Rechtraub nicht geduldet wird. Ich bin keine Privat- oder Zivilperson, sondern der Menschen Sohn nach dem Schöpferbund. Für die Anwendung des Privatrecht(s) muß Ich ausdrücklich freiwillig zustimmen.

Der Mensch erklärt sich nicht vor Sachen und ich habe der Willkür niemals zugestimmt.

· Im öffentlichen Recht gibt es keine Privatautonomie von Gesellschaften.

· Die Form der Norm bestimmt den Geltung(s)bereich des Recht oder Gesetzes.

· Von der Form der Norm ist Recht(s)wahl und Gericht(s)stand abhängig.

Aus diesem Grund muß Ich Mich als  Mensch allein auf Grund Meines Glauben vom Personenkult befreien, da es die ewige Pflicht ist, von Exodus nach Genesis Meine Familie und die Menschheit zu befreien. Wir Menschen wissen, daß die Staaten in der Fiktion(s)- und Funktion(s)theorie existieren, jedoch glauben Wir Menschen nicht an sie, sondern an den Schöpferbund.

Aus diesem Grund erklären Wir Uns vertraglich nach dem Schöpferbund als Mensch frei von Exodus nach Genesis und ordnen die Löschung Unserer Daten an, da Wir Uns zum ewigen Schöpferbund bekennen, weil Recht(s)raub im Völkerrecht durch Willkür verboten ist, insbesondere von juristischen Personen als Agenten gedachter Fiktionen.

Die Löschung, Berichtigung und Sperrung Meiner  Daten ist eine 

Dispotivrechtlich-natürliche Völkerrecht(s)verpflichtung,

da die Gründe der Inhaftierung nach Art. 132 genfer Konvention zum Schutz der Zivilpersonen als geschützte Zivilpersonen, also verschollenen Menschen entfallen, da Ich Mich  als Mensch niemals als Mensch vermißt habe.  Als Mensch bin Ich nach dem Schöpferbund frei und nehme als Terminus Meine Rechte auf Erden im Limes in der Welt in Anspruch, da Ich auch der Urheber Meiner Daten bin.
Die Daten über Mein Vermögen müssen korrigiert werden, denn der Nachname  ist der Sach- und Vermögen(s)verwalter nach Völkerrecht, also ein Verweser oder Verwalter, also eine Nichtregierungorganisation Meines Recht-Vermögen. Die Person ist niemals ein reales Vermögen, sondern eine gedachte Sache nach dem Urheberrecht des Gedanken, dessen Urheber der Mensch selbst ist. Ich habe die angedichtete Person im Unrecht nicht erfunden und kann auf Meine Rechte als Mensch in der Realität und in der Fiktion auf Erden und in der Welt nicht verzichten. 

Das "jura singulorum", die Rechte der einzelnen Menschen als individuelles, unverletzliches und unveräußerliches Freiheit(s)recht ist nicht verhandelbar. Liegt "jura singulorum" vor, kann eine Gesellschaft des Personalgötzenkults nicht in demokratischer Abstimmung den Halter dieser Rechte überstimmen. Der Besitzer des "jura singulorum", der Mensch ist  frei in seiner Entscheidung, da Er als Mensch Inhaber der tatsächlichen Gewalt auf Erden in der Welt ist.

Der Trust-Vertrag, wie er von Gerichten des Billigkeit(s)recht(s) in den profanen Ländern des Personalkults nach Soft Law praktiziert wird, bildet den Rahmen für  Menschenrechtverletz-ungen, obwohl die Fortdauer der Trust im öffentlichem Recht zur Zeit mit der öffentlichen Ordnung (ordre public, Art. 6 EGBGB) des deutschen Recht offenkundig unvereinbar ist:

Die originären Rechte der/s Menschen sind nach Hard Law unveräußerlich, unverletzlich und nicht verhandelbar. Dagegen ist „Soft Law“ eine Bezeichnung für nicht recht(s)verbindliche Übereinkünfte, Absicht(s)erklärungen oder Leitlinien für Personen, die für Menschen nicht gelten. Im Gegensatz zum „Hard Law“ nach Schöpfer- und Naturrecht, zu dessen Vollzug sich die Völkerrecht(s)subjekte verbindlich verpflichten, stellt „Soft Law“ eine weniger strenge Selbstbindung dar, da es sich genaugenommen nur bei „Hard Law“ um die Kategorie Law (Recht) handelt. Die Herrscher im übergeordneten Naturrecht sind die Menschen als Inhaber der tatsächlichen Gewalt. Völkerrecht(s)subjekte werden nicht von der Verwaltung fingiert und anerkannt, sondern natürlich vorgefunden. 
-pacta sunt servanda, Verträge sind einzuhalten!

Ich kann Mich nur selbst missionieren.

Analogbedeutung Art. 1 WüD:

a) der Ausdruck "Mission(s)chef" bezeichnet die Person, die vom Entsendestaat beauftragt ist, in dieser Eigenschaft tätig zu sein;

 

b) der Ausdruck "Mitglieder der Mission" bezeichnet den Mission(s)chef und die Mitglieder des Personal(s) der Mission;

 

c) der Ausdruck "Mitglieder des Personal(s) der Mission" bezeichnet die Mitglieder des diplomatischen Personal(s), des Verwaltung(s)- und technischen Personal(s) und des dienstlichen HausPersonal(s) der Mission;

 

d) der Ausdruck "Mitglieder des diplomatischen Personal(s)" bezeichnet die in diplomatischem Rang stehenden Mitglieder des Personal(s) der Mission;

 

e) der Ausdruck "Diplomat" bezeichnet den Mission(s)chef und die Mitglieder des diplomatischen Personal(s) der Mission;

 

f) der Ausdruck "Mitglieder des Verwaltung(s)- und technischen Personal(s)" bezeichnet die im Verwaltung(s)- und technischen Dienst der Mission beschäftigten Mitglieder ihres Personal(s);

 

g) der Ausdruck "Mitglieder des dienstlichen Hauspersonal(s)" bezeichnet die als Hausbedienstete bei der Mission beschäftigten Mitglieder des Personal(s);

 

h) der Ausdruck "privater Hausangestellter" bezeichnet eine im häuslichen Dienst eines Mitgliedes der Mission beschäftigte Person, die nicht Bediensteter des Entsendestaats ist;

 

i) der Ausdruck "Räumlichkeiten der Mission" bezeichnet ungeachtet der Eigentum(s)verhältnisse die Gebäude oder Gebäudeteile und dazugehörige Gelände, die für die Zwecke der Mission verwendet werden, einschließlich der Residenz des Mission(s)chef(s).

Alternativ kommen durch das originäre Recht des Menschen in Art. 14 WüD folgende Klassifizierungen als Mission(s)chef in Frage, die Abgesehen von Fragen der Rangfolge und der Etikette zwischen den Mission(s)chef(s) kein Unterschied auf Grund ihrer Klasse gemacht wird. 

Die Mission(s)chef(s) sind in folgende drei Klassen eingeteilt:

 

a) die Klasse der Botschafter oder Nuntien, die bei Staat(s)oberhäuptern beglaubigt sind, und sonstiger in gleichem Rang stehender Mission(s)chef(s);

 

b) die Klasse der Gesandten, Minister und Internuntien, die bei Staat(s)oberhäuptern beglaubigt sind;

 

c) die Klasse der Geschäft(s)träger, die bei Außenministern beglaubigt sind.
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Auf Grund Meiner irrtümlichen Inhaftierung als angedachte Personen gegen das Recht des Menschen und  auf Grund der Befreiung von den Gründen der Inhaftierung als Mensch, gibt es keine Gründe mehr, die Personendaten bei Ihrer Gesellschaft  analog der  Internierung(s)karte SR 0.518.51 im Geltung(s)bereich der genfer Konvention  zur Verbesserung des Los(es) der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde (SR 0.518.12) zu führen, die analog  Art. 140 genfer Konvention zum Schutz von Zivilpersonen praktiziert wird. Die zwischenstaatlichen Stellen werden aufgefordert Meine Daten entsprechend zu ändern oder zu löschen, da Ich nach dem Schöpferbund weder interniert noch vermißt werde, denn Ich war immer ein Mensch und habe Mich  von Geburt an als Mensch gesehen und gefunden. Ich bin als Mensch nicht vermißt.

Auf Grund Meiner Rechte, die Ich als Mensch in Mir trage, bin Ich Botschafter des Schöpferbund auf Erden in der Welt und Missionar Meines Glauben an den Schöpfer im Schöpferbund. Mein Nachname des Menschen als Vermögen(s)verwalter muß in der genfer Konvention als Botschaft des Schöpfer geführt werden, da der Mensch Mission(s)chef der Hierokratie auf Erden in der Welt ist und nach WüD besonderen Schutz genießt. Der Vermögen(s)verwalter des menschlichen Recht-Vermögen, der Gewahrsam(s)staat ist dann der Nachname für das Vermögen. 

Sie können also einen Verweis auf das Vermögen des Menschen, aber nicht den Menschen als Zivil- oder Privatperson nach der genfer Konvention als Fiktion, als verschollener Mensch führen, denn Ich existiere als Mensch mit allen Meinen überpositiven Rechten. 

Für Schäden nach dieser inhaltlichen Erklärung haften die juristischen Personen und die Verantwortlichen für Gewalteinwirkungen durch Willkür und Privatautonomie zeitlos uneingeschränkt, da Recht(s)verletzungen des Menschen unverletzlich und unveräußerlich sind:

,

Meldestelle der Stadt / Gemeinde

Bundeskanzlei des Gewahrsamsstaates "Bundesrepublik"

Zentralauskunftsstelle für geschützte Personen des internationalen Komitee rotes Kreuz

Recht ist eine geistige Wissenschaft. Der zuständige Gerichthof Meiner Rechte ist:

Anforderungen an die Zentralauskunftsstelle für geschützte Personen

des Internationalen Komitee vom roten Kreuz

Hinweis:          nach dem originären Recht des jura singulorum haben die juristischen Personen, also     die 

           Staaten und juristischen Derivate dem Wohl des Menschen, Meinem Heiligen Auftrag zu 

           dienen, denn Ich als Mensch bin der Urheber aller Dinge auf Erden in der Welt!

ausgezeichnet Menschen Sohn

GdM, auf Erden in der Welt, TT.MM.JJJJ  n.Chr,     von , Sohn von   

Anlagen: Existenznachweise

Auszug (Kopie) aus dem Zentralregister 

Datensperre und Berichtigung der Daten wegen Befreiung von der Meldepflicht 

Vollzug von Exodus nach Genesis –Vermögen(s)selbstverwaltung  und ius cogens der Staaten          

Vorschlag zur Regelung von Restitution und Amnestie „pacta sunt servanda“ des Unrecht

Bestätigung als originärer Gesandter des Schöpfer nach dem Schöpferbund (ad-hoc-Erklärung)

Verantwortlichkeit für das Verhalten von natürlichen und juristischen Personen�gegenüber Menschen


• Verursacht eine Person eine Gefahr gegen einen Menschen oder gegen das Recht, Eigentum oder  Besitz des Menschen, so sind die Maßnahmen gegen sie zu richten.


• Ist für die Person eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt, so können die Maßnahmen im Rahmen ihres oder seines Aufgabenkreis(es) auch gegen die Betreuerin oder den Betreuer gerichtet werden.


• Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Gefahr in Ausführung der Verrichtung, so können Maßnahmen auch gegen denjenigen gerichtet werden, der die andere Person zu der Verrichtung bestellt hat.


• Geht von einem Tier, einer Sache, einer natürlichen oder juristischen Person eine Gefahr aus, so sind die Maßnahmen gegen diejenige Person zu richten, die die tatsächliche Gewalt innehat. Die für Sachen geltenden Vorschriften dieses Gesetzes sind auf Tiere und Fiktionen entsprechend anzuwenden.


• Maßnahmen können auch gegen eine Person gerichtet werden, die Eigentümerin oder Eigentümer oder sonst an der Sache berechtigt ist. Dies gilt nicht, wenn die tatsächliche Gewalt ohne den Willen des Menschen ausgeübt wird.


• Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache oder Fiktion aus, so können die Maßnahmen gegen diejenige Person gerichtet werden, die das Eigentum an der Sache aufgegeben hat. Juristische Personen sind Fiktionen.


• Der Gericht(s)hof der Menschen kann Maßnahmen gegen andere Personen als Verantwortlichen richten,


• wenn eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist,


• Maßnahmen gegen die  Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen,


• der Gericht(s)hof die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch Beauftragte abwehren kann und die natürlichen und juristischen Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verletzung höherwertiger Pflichten in Anspruch genommen werden können.


• Die Maßnahmen müssen aufrechterhalten werden, solange die Abwehr der Gefahr nicht auf andere Weise möglich ist.











